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Rechtsanwalt
Dr. Alexander Wronna
von KNH Rechtsanwälte

Quelle: KNH

Architektenrecht. Ein freier Mitarbeiter
kann Architektenleistungen nach den
Mindestsätzen der HOAI abrechnen, auch
wenn ein Stundenhonorar vereinbart wurde.

OLG Oldenburg, Urteil vom 21. November 2017,
Az. 2 U 73/17

Trotz Stundenhonorar: Freelancer
kann nach HOAI abrechnen
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DER FALL

Der Kläger bewarb sich auf eine Stelle als
angestellter Architekt in einem Architek-
turbüro. Die Parteien vereinbarten dann
aber, dass der Kläger als freier Mitarbeiter
tätigwird.Die Leistungen sollten auf Stun-
denhonorarbasis abgerechnet werden.
Über einen Zeitraum von mehreren Jah-
ren betreute der Kläger verschiedene Bau-
vorhaben und erbrachte dabei unter

anderem Leistungen der Objektüberwa-
chung, Ausführungsplanung sowieVorbe-
reitung und Mitwirkung bei der Vergabe.
Nachdem es zum Streit über Stundenho-
norare kam, rechnete der Kläger das
Honorar für einzelne von ihm betreute
BauvorhabennachMaßgabederHOAI ab,
wobei er anrechenbare Kosten und die
jeweiligen Mindestsätze zugrunde legte.
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DIE FOLGEN

Das LG vertrat die Ansicht, dass sich der
Kläger treuwidrig verhält, wenn er seine
Leistungen auf HOAI-Basis abrechnet.
Das OLG hob dieses Urteil jedoch auf und
stellte fest, dass dem Kläger ein Honorar-
anspruch nach den Mindestsätzen der
HOAI zusteht. Die getroffenen Stunden-
lohnvereinbarungen stellen Verträge über
die Erbringung von Architektenleistungen
dar. Diese fallen in den Anwendungsbe-
reich der HOAI, sodass dem Architekten
jedenfalls der entsprechende Mindestsatz
zusteht. Dass er das Honorar in Höhe der

Mindestsätze geltend macht, ist auch
nicht rechtsmissbräuchlich. Der freie Mit-
arbeiter handelt zwar widersprüchlich,
wenn er entgegen der früheren Stunden-
lohnvereinbarung später dieMindestsätze
der HOAI beansprucht. Rechtsmiss-
bräuchlich ist das aber nicht, weil das
Architekturbüro über einen längeren Zeit-
raum auf die Vergütungsforderungen aus-
weichend und hinhaltend reagiert hat.
Dabei waren dem Büro sowohl Schrift-
formerfordernis als auch Mindestsatzre-
gelungen der HOAI bekannt.
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WAS IST ZU TUN?

Beim Einsatz von freienMitarbeitern bzw.
Freelancern besteht ein immerwährendes
Mindestsatzrisiko. Wer seine Mitarbeiter
nicht in eine feste Anstellung übernimmt,
muss bei Streitigkeiten damit rechnen,
projektbezogene Abrechnungen nach der
HOAI zu erhalten. Das gilt nicht nur für
freieMitarbeiter in Architekturbüros, son-
dern auch bei Projektentwicklern und
Anlegern, die Immobilienprojekte reali-
sieren. Durch ihre Zugehörigkeit zur
Immobilienbranche ist es im Streitfall

nicht möglich, sich auf die Treuwidrigkeit
einer HOAI-Abrechnung zu berufen,
wenn eigentlich Stunden- oder Tagessätze
vereinbart sind. Die Gerichte unterstellen,
dass die Regelungen der HOAI diesen
Marktteilnehmern bekannt sind. Außer
der Problematik der Scheinselbstständig-
keit (Sozialabgaben etc.) ist die HOAI
somit ein weiterer Grund, von freien Mit-
arbeiterverhältnissen abzusehen und zu
Festanstellungen überzugehen. ahl

Rechtsanwältin
Anne Henzel

von White & Case
Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Der Verkäufer eines
Grundstücks haftet nicht auf Schadenersatz,
wenn er die Vertragsverhandlungen
abbricht, obwohl er weiß, dass der
Kaufinteressent bereits einen
Finanzierungsvertrag abgeschlossen hat.

BGH, Urteil vom 13. Oktober 2017,
Az. V ZR 11/17

Immobilienkauf platzt: Kein
Schadenersatz vom Verkäufer
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DER FALL

Die Beklagte inserierte eine Eigentums-
wohnung zu einem Kaufpreis von
376.700 Euro. Der Kläger besichtigte die
Wohnung, und im Anschluss daran über-
sandte der Vermittler der Beklagten meh-
rere Vertragsentwürfe. Im Vertrauen
darauf, dass der Vertrag zustande kommt,
schloss der Kläger einenDarlehensvertrag
zur Finanzierung des Kaufpreises ab. Acht

Tage vor dem Beurkundungstermin und
nachdem die Widerrufsfrist des Darle-
hensvertrags abgelaufen war, ließ die
Beklagte mitteilen, dass sie die Eigen-
tumswohnung nur noch zu einem höhe-
ren Preis von 472.400 Euro verkaufen
werde. Der Kläger verlangte nunmehr
Schadenersatz für die Kosten der Rückab-
wicklung des Darlehensvertrags.
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DIE FOLGEN

Die Klage blieb erfolglos. Der BGH bestä-
tigt seine bisherige Rechtsprechung, nach
der jede Partei bis zur Beurkundung des
Kaufvertrags nicht gebunden ist. Daher
hat sie das Recht, von dem in Aussicht
genommenen Vertrag Abstand zu neh-
men oder ihn zumodifizieren. Bei Grund-
stückskaufverträgen lösen nur besonders
schwerwiegende, in der Regel vorsätzliche
Treuepflichtverletzungen Schadenersatz-

ansprüche des anderen Teils aus. Der
BGH ist der Auffassung, die Beklagte habe
nicht darauf hinweisen müssen, dass sie
sich eine Erhöhung des Kaufpreises vor-
behält. Auch dass die Vertragsverhand-
lungen abgebrochen wurden, obwohl die
Beklagte wusste, dass schon ein Finanzie-
rungsvertrag abgeschlossen ist, stellt kei-
nen besonders schwerwiegenden Treue-
pflichtverstoß dar.
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WAS IST ZU TUN?

Die Anforderungen sind hoch, wenn ein
Schadenersatzanspruch erfolgreich gel-
tend gemacht werden soll, weil vorver-
tragliche Treuepflichten bei Grundstücks-
kaufverträgen verletzt wurden. Das wird
aus dem BGH-Urteil wieder deutlich. Nur
ausnahmsweise wird es gelingen, einen
vorsätzlichen oder wenigstens besonders
schwerwiegenden Treuepflichtverstoß
des anderen Teils nachzuweisen. Jede
Vertragspartei trägt vor der notariellen
Beurkundung das Risiko für getroffene
Entscheidungen und Vermögensdisposi-
tionen selbst. Die Möglichkeit, dass die
Vertragsverhandlungen scheitern, etwa

weil der Kaufpreis nachträglich erhöht
wird, muss ein Kaufinteressent berück-
sichtigen, wenn er eine Finanzierung
abschließt. Ein potenzieller Käufer sollte
sich deshalb bei seiner Bank eine Annah-
mefrist oder ein kostenloses Lösungsrecht
für den Fall einräumen lassen, dass es
nicht zu einem rechtswirksamen Ab-
schluss des Kaufvertrags kommt. Alterna-
tiv kann eine aufschiebende Bedingung
im Finanzierungsvertrag vereinbart wer-
den. Jedenfalls sollte der Kaufvertrag noch
innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist
für den Darlehensvertrag notariell beur-
kundet werden. ahl

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH Rechtsanwälte
Quelle: Paul M. Kiss

Maklerrecht. Ein Makler kann gegenüber
einem Verbraucher eine Reservierungs-
gebühr wirksam in AGB vereinbaren. Das
muss aber in einem Reservierungsvertrag,
nicht in einem Maklervertrag erfolgen.

KG Berlin, Urteil vom 19. Oktober 2017,
Az. 23 U 154/16

Reservierungsgebühr in AGB:
Zulässig im Reservierungsvertragg
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DER FALL

Ein Makler hatte mit Eigentümern, die
Kaufinteressenten für ihre Immobilien
suchten, provisionspflichtige Maklerver-
träge abgeschlossen. Dann schloss er mit
den Verbrauchern, die sich für den Kauf
einer der Immobilien interessierten,
Reservierungsvereinbarungen ab. Die
Verträge beinhalteten eine „Reservie-
rungsgebühr“ als Entgelt. Die Formulie-
rung lautete: „Die Reservierungsgebühr in

Höhe von … Euro wird mit Unterzeich-
nung des Auftrags fällig“. Eine Verbrau-
cherschutzorganisation nahm denMakler
auf Unterlassung in Anspruch. Sie war der
Ansicht, dass diese Entgeltvereinbarung
die Verbraucher unangemessen benach-
teiligt, da hierdurch – entgegen der gesetz-
lichen Regelung – ein erfolgsunabhängi-
ges Maklerhonorar vereinbart wird.
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DIE FOLGEN

Die Verbraucherschützer hatten vor dem
Landgericht Erfolg, der Makler wurde zur
Unterlassung verurteilt. Er ging jedoch in
Berufung – ebenfalls erfolgreich! Nach der
Begründung des Kammergerichts handelt
es sich bei der Regelung nicht um eine all-
gemeine Geschäftsbedingung. Vielmehr
wird mit der Reservierung einer Immobi-
lie eine Leistung erbracht, die von einer
etwaigen Maklertätigkeit unabhängig ist.
Daher liegt eine „Hauptpreisabrede“ vor,

also eine Klausel, die Art, Umfang und
Güte der vertraglichen Hauptleistung und
der hierfür als Gegenleistung zu zahlen-
den Vergütung unmittelbar bestimmt.
Hauptpreisabreden unterliegen aber auf-
grund des Grundsatzes der Privatautono-
mie nicht der gerichtlichen Inhaltskon-
trolle. Der Makler darf die Entgeltklausel
also weiterhin verwenden.
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WAS IST ZU TUN?

Zu beachten ist, dass sich die Entschei-
dung lediglich auf Reservierungsverträge
bezieht. Hier stellt die Vereinbarung einer
Reservierungsgebühr eine Hauptpreisab-
rede dar. Handelt es sich hingegen um
eine Reservierungsgebühr im Rahmen
eines Maklervertrags, ist es eine Neben-
entgeltvereinbarung.Diese unterliegt sehr
wohl der gerichtlichen Inhaltskontrolle
und ist als allgemeine Geschäftsbedin-
gung gegenüber Verbrauchern unwirk-
sam. Denn eine solche Klausel soll dem
Makler letztlich für den Fall, dass die Ver-

mittlungsbemühungen scheitern, gleich-
wohl eine erfolgsunabhängige Vergütung
sichern.Dabei ist jedochnicht gewährleis-
tet, dass sich aus dieser entgeltpflichtigen
Reservierungsvereinbarung für den Kun-
den nennenswerte Vorteile ergeben oder
dass derMakler eine geldwerte Gegenleis-
tung erbringen muss, entschied der BGH
in seinem Urteil vom 23. September 2010
(Az. III ZR 21/10). Zwischen diesen beiden
Alternativen ist also in der Praxis sorgfältig
zu unterscheiden und entsprechend zu
handeln. ahl

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Malmendier
Partners

Quelle: MP

Öffentliches Recht. Berechnet eine Behörde
sanierungsrechtliche Ausgleichsbeträge,
dann darf sie die Bodenwertsteigerung, die
nicht mit der Sanierung zusammenhängt,
nicht berücksichtigen.

OVG Berlin-Brandenburg, Urteile vom 10. Juli 2017,
Az. 2 B 1.16, 2 B 7.16 und 2 B 11.16

Berechnung des Ausgleichsbetraggs:
Nur die Sanierung zählt
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DER FALL

Die Kläger in den drei parallel laufenden
Verwaltungsstreitverfahren sind Eigentü-
mer von Grundstücken in der Spandauer
Vorstadt in Berlin-Mitte, die 1993 auf-
grund von erheblichen städtebaulichen
Missständen zum Sanierungsgebiet
erklärtwurde. ImZugeder Sanierungwur-
den 1,25 Mrd. Euro investiert. Nachdem
die Sanierung im Jahr 2008 beendet war,

zog das zuständige Bezirksamt die drei
Grundstückseigentümer zu sanierungs-
rechtlichen Ausgleichsbeträgen heran.
Dagegen klagten diese. Sie führten an,
dass die Bodenwerte imBerliner Szenebe-
zirk Mitte nicht nur wegen der Sanie-
rungsmaßnahmen gestiegen seien, son-
dern vielmehr aufgrund der allgemeinen
Marktentwicklung.
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DIE FOLGEN

Das OVG Berlin-Brandenburg hat die
Bescheide in allen Verfahren aufgehoben.
Das Sanierungsgebiet „Mitte-Spandauer
Vorstadt“ ist in nicht zu beanstandender
Weise förmlich festgesetzt worden. Das
Bezirksamt hat aber die sanierungsrecht-
lichen Ausgleichsbeträge falsch berech-
net. Es berechnete die Beträge im soge-
nannten Zielbaumverfahren, in dem die
Differenz zwischen dem Anfangs- und
dem Endwert eines Grundstücks ermittelt
wird.Dabeiwirdnicht berücksichtigt, dass

die Verkehrswerte der Grundstücke nicht
nur aufgrund der Sanierung angestiegen
sind, sondern auch weil sich das Gebiet
unabhängig von der Sanierung fortentwi-
ckelt hat. Dieser nicht sanierungsbedingte
Anteil der Bodenwertsteigerung darf nicht
in die Ausgleichsbeträge einberechnet
werden. Das Bezirksamt muss die Beträge
neu berechnen und dabei die allgemeine
Qualitätsveränderung der Spandauer Vor-
stadt beachten.
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WAS IST ZU TUN?

Auch zehn Jahre nach Abschluss der
Sanierung und trotz der langjährigen
Gerichtsverfahren bleibt unklar, wie die
sanierungsrechtlichen Ausgleichsbeträge
nun genau berechnet werden müssen.
Denn aus den obergerichtlichen Urteilen
folgt imGegensatz zur Vorinstanz nur, wie
die Berechnung eben nicht erfolgen darf.
Damit sind nun weiter die Behörden für
die Frage zuständig, wie die Ausgleichsbe-
träge neu berechnet werden sollen. Es
bleibt abzuwarten, wie das Wertermitt-
lungsverfahren der Zielbaummethode im

Licht der neuen Rechtsprechung ange-
passt wird. Wegen der bestehenden
Unklarheiten ist Eigentümern von Grund-
stücken, die in Sanierungsgebieten liegen,
zu raten, dass sie die ihnen auferlegten
sanierungsrechtlichen Ausgleichsbeträge
genau prüfen. Bei Zweifeln sollte dagegen
vorgegangen werden. Die aktuellen
Urteile zeigen, dass hier begründete
Erfolgsaussichten bestehen und dass die
Behörden mit der Kalkulation überfordert
sind, obwohl ihnen ein Wertermittlungs-
spielraum zusteht. ahl
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